
Landesregierung bringt Ehrenzeichen für 
50 Jahre Feuerwehrdienst auf den Weg 
 
Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern stärkt die 
Anerkennung für langjähriges Engagement im 
Brandschutz: Sie hat heute den Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Brandschutz-Ehrenzeichen-
Gesetzes vorgestellt. Ziel ist es, erstmals eine 
Auszeichnung des Landes für 50 Jahre aktive Dienstzeit in 
der Feuerwehr einzuführen.  
 
„Die Landesregierung unterstützt die Feuerwehren im 
Land. Wir haben mit dem ersten 50-Millionen-Euro 
Programm 310 neue Feuerwehrfahrzeuge im ganzen Land 
beschafft. Jetzt wird das zweite Feuerwehrprogramm 
umgesetzt. Mit diesem Programm werden an 58 Orten 
Mustergerätehäuser entstehen. Hinzu kommen die 
Sanierung und der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern 
an 32 weiteren Orten. Die Landesregierung ist sehr 
dankbar für das Engagement der Feuerwehrmänner und 
Feuerwehrfrauen im ganzen Land. Dieses Engagement soll 
künftig noch stärker gewürdigt werden. Deshalb sieht unser 
Gesetzentwurf vor, dass es künftig ein besonderes 
Ehrenzeichen für 50 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr 
gibt. Und ich kann heute schon ankündigen, dass wir auch 
in diesem Jahr zu einem  Dankeschönfest für die 
Feuerwehren im Land einladen werden“, erklärte 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Anschluss an die 
Kabinettssitzung. 
 
„Unsere Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sind 
das Rückgrat des Brandschutzes in unserem Land. Mehr 
als 27.000 Aktive leisten in Freiwilligen Feuerwehren, 
Berufs- und Werkfeuerwehren tagtäglich einen 
unverzichtbaren Dienst – oft ehrenamtlich und unter 
persönlichem Risiko. Sie stehen bereit, wenn Brände, 
technische Notfälle oder Großschadenslagen das 
öffentliche Leben bedrohen. Dieses außergewöhnliche 
Engagement verdient nicht nur unseren Dank, sondern 
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auch eine sichtbare und dauerhafte Anerkennung“, erklärte 
Innenminister Christian Pegel. 
 
Mit dem neuen Brandschutz-Ehrenzeichen sollen künftig 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, 
Berufsfeuerwehren sowie anerkannten Werkfeuerwehren 
geehrt werden, die über ein halbes Jahrhundert hinweg 
pflichttreu ihren Dienst geleistet haben.  
 
Der Brandschutz im Land basiert maßgeblich auf 
ehrenamtlichem Einsatz. In insgesamt 957 Freiwilligen 
Feuerwehren sowie sechs Berufs- und drei 
Werkfeuerwehren sorgen die Einsatzkräfte rund um die Uhr 
für schnelle Hilfe in Notsituationen. Ohne dieses 
Engagement wäre eine flächendeckende Gefahrenabwehr 
insbesondere in einem Flächenland wie MV nicht möglich. 
 
„Ein halbes Jahrhundert Dienst in der Feuerwehr steht für 
außergewöhnliche Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und 
Verantwortungsbewusstsein. Mit dem neuen Ehrenzeichen 
machen wir dieses Lebenswerk sichtbar und sagen Danke 
– auch im Namen der Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes“, so Pegel weiter. 
 
Bereits heute werden Feuerwehrangehörige für ihren 
langjährigen Einsatz mit Brandschutz-Ehrenzeichen für 10, 
25 und 40 Jahre aktiven Dienst gewürdigt. Diese Ehrungen 
sind mit Jubiläumszuwendungen in Höhe von 100 Euro, 
200 Euro und 250 Euro verbunden. Mit der geplanten 
Einführung eines Ehrenzeichens für 50 Jahre Dienstzeit 
wird diese Anerkennung konsequent fortgeführt und um 
eine besondere Würdigung für ein ganzes Lebenswerk 
ergänzt. Vorgesehen ist hierfür eine Jubiläumszuwendung 
in Höhe von 300 Euro für ehrenamtlich tätige 
Feuerwehrangehörige. 
 
„Diese Auszeichnung ist weit mehr als ein Symbol – oder 
ein Metallstück. Sie steht für Respekt, Dankbarkeit und 
Anerkennung gegenüber Menschen, die sich über 
Jahrzehnte hinweg für andere einsetzen – oft unter Einsatz 
ihrer eigenen Gesundheit. Ich freue mich, dass wir diesen 
wichtigen Schritt gehen“, sagte Innenminister Pegel 
abschließend. 
 
Der Gesetzentwurf wird nun dem Landtag zur weiteren 
Beratung übergeben. 


